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Organisation der fachpraktischen Ausbildung in der zweijährigen höheren Berufsfachschule – Bildungsgang Sozialassistenz –

Die Fachschulverordnung für die zweijährige höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz – Bildungsgang für Sozialassistenz sagt im Punkt 2.3 Folgendes:

Im 2. Schuljahr liegt der Schwerpunkt auf der fachpraktischen Ausbildung. Eine enge Anbin-dung der dort erworbenen Erfahrungen, Kenntnisse und Kompetenzen in die Unterrichtsin-

halte aller Fächer ist vorzunehmen. Eine Rückkoppelung des schulischen Fachwissens in die pädagogische Praxis komplettiert die Verzahnung zwischen Schule und Einrichtung.

Die Auswahl der sozialpädagogischen Einrichtung obliegt der Schülerin / dem Schüler. Die Schule unterstützt und begleitet diesen Prozess.

In der Fachschulverordnung heißt es unter Punkt 4 weiter:


Die Gesamtstundenzahl beträgt 2720 Stunden. Das erste Jahr der Ausbildung erfolgt in 


Vollzeitform mit 1280 Unterrichtsstunden, das zweite Jahr umfasst in Teilzeitform 


640 Unterrichtsstunden und 800 Stunden fachpraktische Ausbildung in einer sozialpäda-


gogischen Einrichtung. Die Unterrichts- und Fachpraxiszeiten können geblockt werden,


wobei ein regelmäßiger Wechsel zwischen Unterrichts- und Fachpraxiszeiten zu beachten


ist.


Mit dem Nachweis der 800 Stunden ist die Verpflichtung zum Ableisten eines Praktikums


erfüllt.

Für die Durchführung an der Janusz-Korczak-Schule gelten folgende Regelungen:

Praktikumszeiten
Die fachpraktische Ausbildung findet geblockt statt. Die Zeiten für den Ausbildungsjahrgang 2005-

2007 sind wie folgt:

1)   13.09.2006  -  03.11.2006   (5 Wochen  -  unterbrochen durch 2 Wochen Herbstferien, 











2 Feiertage und einen Schultag)
2)   20.11.2006  -  16.01.2007   (6 Wochen  -  unterbrochen durch 2 Wochen Weihnachts-










ferien und einen Schultag)

3)   29.01.2007  -  27.04.2007   (10 Wochen - unterbrochen durch 2,5 Wochen Osterferien











und 2 Schultage)

Alle Praktikumsblöcke sollen in derselben Einrichtung abgeleistet werden.

Einzugsgebiet
Die fachpraktische Ausbildung muss innerhalb des Regierungsbezirks Koblenz außer dem hohen Westerwald (Grenzlinie: incl. Neustadt/Wied, Altenkirchen, Hachenburg, Westerburg, Diez) und der hohen Eifel (also nicht Adenau, Daun, Wittlich) absolviert werden.
Horte in Mainz und Wiesbaden werden genehmigt.

Praktikumsstellen
Als Praktikumsstellen sind folgende Arbeitsfelder möglich:



*
Krippen

*
Kindergärten


*
Kindertagesstätten


*
Einrichtungen mit großer Altersmischung


*
Horte


*
integrative Einrichtungen


*
sonderpädagogische Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, ausgenommen bei fast 

fast ausschließlicher oder überwiegender Betreuung schwerstmehrfach behinderter Kinder und Jugendlicher. Außerdem muss eine auditive oder visuelle Kontaktaufnahme und Einflussnahme möglich sein.

Sonderpädagogische Einrichtungen für Erwachsene werden nicht genehmigt.

Fehlzeiten
Da laut Fachschulverordnung exakt 800 Stunden fachpraktische Ausbildung nachgewiesen werden müssen, muss zum einen jede Fehlzeit nachgearbeitet werden und sind zum anderen auch alle Feiertage, Schulferien (SozialassistentInnen haben SchülerInnenstatus und deshalb Anspruch auf Ferien.) und Schultage während der fachpraktischen Ausbildung nicht in den Praktikumsblöcken enthalten.
Praktikumsbescheinigung
Vor Beginn des ersten Praktikumsblocks (bis spätestens 30.06.2006) ist eine schriftliche Zusage der Praxisstelle in der Schule vorzulegen.

Außerdem ist vor Beginn des ersten Praktikumsblocks eine schriftliche „Vereinbarung über die fachpraktische Ausbildung“ mit der sozialpädagogischen Ausbildungsstätte abzuschließen und der Schule vorzulegen.

Praktikumsdurchführung
In allen drei Praktikumsblöcken finden Treffen der SchülerInnen in der Schule statt.

Aufgaben für die einzelnen Praktikumsblöcke werden von uns vorher gestellt und anschließend in der Schule ausgewertet.
Praktikumsbeurteilung
Nach Beendigung des zweiten Praktikumsblocks ist eine schriftliche Wort-Beurteilung der Praxisstelle in der Schule vorzulegen. Diese dient der Rückmeldung für die SchülerIn und die LehrerInnen und ermöglicht so eine Verbesserung der Leistungen.

Nach Beendigung des dritten Praktikumsblocks ist ein „Bericht über fachliche Leistung“ der Praxisstelle (Formblatt) in der Schule vorzulegen, in dem zum einen die Ableistung der 800 Stunden und zum anderen die erfolgreiche / nicht erfolgreiche Ableistung der fachpraktischen Ausbildung bescheinigt werden.
Dieser Nachweis über die Ableistung der 800 Stunden und der erfolgreichen Ableistung der fachpraktischen Ausbildung ist Zulassungsvoraussetzung für die Abschlussprüfung und dem Erwerb der Fachhochschulreife.

Boppard, den 23.11.2005

Das Team der Janusz-Korczak-Schule
